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Anfang Oktober 2014 hat das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI die Prü-
fungsordnung Medizinische Praxiskoordinatorin 
mit eidgenössischem Fachausweis im Bundesblatt 
publiziert. Die Medizinische Praxiskoordinatorin in 
den Fachrichtungen Klinische und Praxisleitende 
Richtung ist eine Weiterbildungsstufe für Medizini-
sche Praxisassistentinnen (alle Informationen dazu 
unter www.odamed.ch).

Die FMH gehört neben Hausärzte Schweiz, der Asso-
ciation Romande des Assistantes Médicales ARAM, 
dem Schweizerischen Verband Medizinischer Praxis-
Assistentinnen SVA und dem Schweizerischen 
 Verband Medizinischer Berufsschulen SVMB der 
 Projekt- und Prüfungsträgerschaft, der OdA Berufs-
bildung MPA odamed, an. In langen Verhand-
lungsrunden mit den umliegenden Berufsfeldern 
hat die OdA Berufsbildung MPA sämtliche Diffe-
renzen an den Schnittstellen der Berufsbilder 
(Pflege, Spitex, Ernährungsberatung, Therapien usw.) 
bereinigen können. In der Publikation der Prüfungs-
ordnung hat nun einzig der Bund Schweizerischer 
Medizinischer Praxisassistentinnen BSMPA (beste-
hend aus drei kleinen MPA-Verbänden aus den Regio-
nen Deutschschweiz, Genf und Tessin) Einsprache er-
hoben. Dies ist insoweit erstaunlich, als der BSMPA in 
zahlreichen Gesprächen versichert und auch an einer 
vom BAG moderierten Sitzung schriftlich zu Proto-

koll gegeben hatte, keine Einwendungen und insbe-
sondere keine Einsprache im Publikationsverfahren 
zu er heben. 
Die Intervention des BSMPA hat zur Folge, dass das 
ganze Genehmigungsverfahren vorläufig gestoppt 
ist und eine beachtliche Zahl prüfungsbereiter MPA – 
unter ihnen auch Mitglieder des BSMPA – im Jahr 
2015 nicht wie vorgesehen zur ersten Berufsprüfung 
wird antreten können. Sie tragen das Zusatzrisiko, 

dass die Gültigkeit ihrer mit grossem persön-
lichem und finanziellem Aufwand absolvierten 
Modulzertifikate teilweise abzulaufen droht. Zu-
dem können die von der Ärzteschaft schon seit 

Jahren erwarteten Tarifverhandlungen für die Abgel-
tung von MPA-Be ratungsleistungen im Rahmen des 
Masterplans Hausarztmedizin solange nicht weiter-
geführt und abgeschlossen werden, bis keine geneh-
migte Prüfungsordnung mit definitivem Kompe-
tenzprofil vorliegt. 

Die Einsprache des BSMPA enthält weder sachlich 
noch berufsbildungsrechtlich relevante Einwendun-
gen. Sie richtet sich damit frontal gegen die Interes-
sen der ganzen Ärzteschaft und der grossen Mehrheit 
der MPA in der Schweiz. Das SBFI hat das Einsprache-
verfahren eröffnet, wird die Parteien anhören und 
über die Einsprache beschliessen. Einer unterliegen-
den Partei steht anschliessend der Beschwerdeweg 
an das Bundesverwaltungsgericht offen. 
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